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solcher durch die Vollmacht der verwahrten Person oder die Be-
stellungsanordnung des Gerichts ausweisen.
Besuche sind im Aufnahmenachweis zu vermerken.

§ 26
Schriftverkehr

(1) Der Schriftverkehr von Verwahrten, die sich in Untersuchungs-
oder Strafhaft befinden, unterliegt den Bestimmungen der Unter-
suchungshaftvollzugsordnung bzw. des Strafvollzugsgesetzes.
Ein- und Ausgänge sind ungeöffnet der zuständigen Justizbehörde
vorzulegen. Beschwerden, die sich nur auf die Art der Verwahrung
beziehen, sind unmittelbar an den Empfänger weiterzuleiten.
(2) Der Schriftverkehr anderer Verwahrter unterliegt unbeschadet
der Bestimmungen in den §§ 16 und 24 keinen Beschränkungen.
(3) Der verwahrten Person ist Schreibmaterial zu geben, wenn sie
es zur Wahrnehmung berechtigter Interessen benötigt.

§ 27
Zuwendungen

Zuwendungen von dritter Seite, wie Lebensmittel, Tabakwaren,
Lesestoff, Gegenstände zur Körperpflege, Hygienemittel und Be-
kleidungsstücke, dürfen der verwahrten Person ausgehändigt wer-
den, wenn es mit dem Unterbringungszweck vereinbar und der
Absender oder Empfänger mit einer eingehenden Überprüfung der
Zuwendungen (zum Beispiel auf Kassiber, Ausbrecherwerkzeug,
Medikamente) einverstanden ist. Andernfalls sind die Gegen-
stände zurückzuweisen oder als „nicht überprüft“ zu kennzeich-
nen und zu den Effekten der verwahrten Person zu nehmen.

VI. Kosten
§ 28

Bereitstellung und Unterhaltung des Gewahrsams
(1) Die notwendigen Aufwendungen für die Bereitstellung und
Unterhaltung des Gewahrsams der Polizeibehörden und die not-
wendigen Aufwendungen für die Verwahrten obliegen dem jewei-
ligen amtlichen Kostenträger.
(2) Aufwendungen für die Bereitstellung und Unterhaltung des
Gewahrsams sind insbesondere die Leistungen, die durch die

Unterbringung im Verwahrungsraum veranlasst werden, zum Bei-
spiel Instandhaltung, Heizung, Beleuchtung, Reinigung und Des-
infektion des Verwahrungsraumes sowie Instandsetzung, Ersatz
und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen und sonstige an
Dritte aus Anlass der Unterbringung zu leistende Beiträge.
(3) Zu den Aufwendungen für die Verwahrten gehören insbeson-
dere auch die Leistungen für Verpflegung, Pflege, Säuberung und
Versorgung sowie ärztliche Untersuchung und Behandlung.

§ 29
Ersatz der Aufwendungen

(1) Die Erstattung der Kosten, die dem jeweiligen amtlichen Kos-
tenträger durch die polizeiliche Verwahrung von Personen entste-
hen, richtet sich grundsätzlich nach den Vorschriften, die die
Rechtsgrundlage für eine Verwahrung bilden, sowie den hierzu er-
gangenen Verwaltungsvorschriften.
(2) Verwahrungskosten, die in Ausführung eines behördlichen
Amtshilfeersuchens entstehen, sind der ersuchenden Behörde mit-
zuteilen. Eine Kostenerstattungspflicht besteht nur, wenn dies
ausdrücklich vorgeschrieben ist (zum Beispiel § 8 HVwVfG) oder
wenn außerhessische Behörden um Vollzugshilfe hessischer Poli-
zeidienststellen ersuchen und keine Gegenseitigkeit vereinbart ist.
(3) Für die Höhe der Verwahrungskosten sind die für die Polizei-
behörden geltenden Rechtsvorschriften anzuwenden.

VII. Schlussbestimmungen
§ 30

Wichtige Ereignisse
Besondere Vorkommnisse (zum Beispiel Gewalttätigkeiten,
Flucht- und Suizidversuche, ernste Erkrankungen) sind im Auf-
nahmenachweis zu vermerken. Für die Berichterstattung über
wichtige Ereignisse gilt die entsprechende Erlassregelung.

§ 31
In-Kraft-Treten

Die Dienstvorschrift tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft; sie er-
setzt die Verwaltungsvorschrift vom 17. Januar 1991 (StAnz. 
S. 622).

Aufnahme-Nachweis

über die im Polizeigewahrsam untergebrachten Personen

Begonnen am: _______________________ Beendet am: ___________________


